
Firmung 

 
Ähnlich wie jedes Leben muss 
auch das in der Taufe grundge-
legte christliche Leben wach-
sen und reifen. Dieser Wachs-
tumsprozess ist Frucht der 
Gnade Gottes. Der Stärkung 
und Vollendung der Taufe 
dient vor allem das Sakrament 
der Firmung. Es ist, obwohl 
ein eigenes Sakrament, doch 
eng mit der Taufe verbunden 
und soll das in der Taufe 
Grundgelegte entfalten, bekräf-
tigen und vollenden. Diese 
enge Zusammengehörigkeit 
von Taufe, Firmung und Eu-
charistie als den drei Sakra-
menten der Initiation (Einfüh-
rung, Einweihung) wurde 
durch das II. Vatikanische 
Konzil (1962-1965) erneut 
herausgestellt (vgl. SC 71).  
 
Schon die Taufe schenkt uns 
den Heiligen Geist. Damit 
steht das ganze christliche Le-
ben von allem Anfang an im 
Zeichen des Geistes Gottes. 
Schon das Neue Testament 
deutet auch eine von der Taufe 
verschiedene Geistverleihung 
durch Handauflegung an. Die 
Apostelgeschichte berichtet 
uns: 
 
"Als die Apostel in Jerusalem 
hörten, dass Samarien das 
Wort Gottes angenommen hat-
te, schickten sie Petrus und 
Johannes dorthin. Diese zogen 
hinab und beteten für sie, sie 
möchten den Heiligen Geist 
empfangen. Denn er war noch 
auf keinen von ihnen herabge-
kommen, sie waren nur auf 
den Namen Jesu, des Herrn, 
getauft. Dann legten sie ihnen 
die Hände auf, und sie empfin-
gen den Heiligen Geist." (Apg 
8,14-17; vgl. 19,6; Hebr 6,2)  

In diesem Text ist ein Doppel-
tes gesagt. Durch die Handauf-
legung der Apostel wird die 
zunächst relativ eigenständige 
Gemeinde von Samaria fester 
mit der Kirche von Jerusalem, 
dem Zentrum der Einheit, ver-
bunden. Zugleich wird durch 
die Handauflegung den dorti-
gen Christen in besonderer 
Weise die Gabe des Heiligen 
Geistes geschenkt. Damit klin-
gen bereits zwei Motive an, die 
für das Sakrament der Firmung 
von Bedeutung wurden: engere 
Verbindung mit der Kirche und 
Stärkung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes.  
 
An diese Unterscheidung zwi-
schen Taufe und Handaufle-
gung konnte die kirchliche 
Überlieferung anknüpfen. His-
torisch betrachtet ist die Ent-
wicklung recht kompliziert 
verlaufen. Während im Osten 
die Salbung im Mittelpunkt 
stand, stellte der Westen die 
Handauflegung in den Vorder-
grund; sie wurde schon bald 
mit einer Salbung verbunden 
bzw. als in der Salbung enthal-
ten betrachtet. Beides, Hand-
auflegung und Salbung, bildete 
zunächst mit der Taufe zu-
sammen eine Gesamthandlung 
oder, wie Bischof Cyprian (3. 
Jh.) sagte, ein Doppelsakra-
ment. Doch während die Taufe 
immer mehr vom Priester ge-
spendet wurde, blieb im Wes-
ten die Firmung dem Bischof 
vorbehalten. Das führte in der 
lateinischen Kirche des Wes-
tens, als die Kindertaufe zur 
Normalform der Taufe und die 
Diözesen größer wurden, zu 
einer zeitlichen Trennung von 
Taufe und Firmung.  
 

Das Zeichen der Firmung hat 
eine wandlungsreiche Ge-
schichte erlebt, wobei aber die 
Bedeutung einer Mitteilung 
des Heiligen Geistes unverän-
dert blieb. Bei der vom letzten 
Konzil angestoßenen Erneue-
rung der Firmung durch Papst 
Paul Vl. im Jahr 1971 wurde 
festgelegt: Die Firmung wird 
gespendet durch Salbung mit 
Chrisam auf die Stirn unter 
Auflegung der Hand. Dabei 
werden die Worte gesprochen: 
"Sei besiegelt durch die Gabe 
Gottes, den Heiligen Geist."  
 
Die Salbung mit Öl ist ein ural-
tes Zeichen. Sie bedeutet nicht 
nur Reinigung und Kräftigung, 
sondern auch Ermächtigung 
und gibt Kraft, Macht und 
Glanz. Sie findet sich von al-
ters her bei der Einsetzung von 
Königen und Priestern (vgl. 2 
Sam 2,4.7; 5,3.17 u. a.). In 
diesem Sinn ist Jesus der 
Christus, d. h. der mit Heili-
gem Geist Gesalbte. Durch die 
Firmung nehmen die Christen, 
d. h. die Gesalbten, in vollerem 
Maß an Jesu Christi königli-
cher und priesterlicher Voll-
macht und an seiner messiani-
schen Geistfülle teil. Die 
Handauflegung bedeutet Be-
sitzergreifung und zugleich 
Segen und Bevollmächtigung. 
Sie besagt, dass der Firmling 
vollkommen für Jesus Christus 
und die Kirche in Anspruch 
genommen wird und dass ihm 
zugleich eine Verantwortung 
übertragen wird, nämlich in 
der Kraft des Heiligen Geistes 
als Zeuge Jesu Christi den 
Glauben durch Wort und Tat 
zu verbreiten und zu verteidi-
gen und so zum Aufbau und 



Wachstum des Leibes Christi, 
der Kirche, beizutragen. 
 
So deutet das Zeichen der Fir-
mung bereits auf die durch das 
Sakrament geschenkte Gna-
dengabe hin. Zunächst lässt 
uns die Firmung intensiver 
teilhaben an der Sendung Jesu 
Christi und der Kirche. Sie 
bestellt uns zu öffentlichen 
Zeugen des Glaubens und sen-
det uns zur verantwortlichen 
Mitarbeit in der Kirche. Da 
dies wie bei der Taufe ein für 
allemal geschieht, prägt auch 
die Firmung der Seele ein un-
auslöschliches geistiges Prä-
gemal, den Firmcharakter, ein 
als Zeichen bleibenden In-
Dienst-genommen-Seins von 
Jesus Christus. Deshalb kann 
die Firmung wie die Taufe nur 
einmal empfangen werden 
(vgl. DS 1609; NR 514).  
 
Die Geistgabe der Firmung 
wird in dem Gebet, das der 
Bischof unter Ausbreitung der 
Hände vor der Handauflegung 
und Chrisamsalbung spricht, 
das zur Vollgestalt des Ritus 
gehört und zum umfassenden 
Verständnis des Sakraments 
beiträgt, ausgedeutet: "All-
mächtiger Gott, Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, du hast 
diese Christen in der Taufe von 
der Schuld Adams befreit, du 
hast ihnen aus dem Wasser und 
dem Heiligen Geist neues Le-
ben geschenkt. Wir bitten dich, 
Herr, sende ihnen den Heiligen 
Geist, den Beistand. Gib ihnen 
den Geist der Weisheit und der 
Einsicht, des Rates, der Er-
kenntnis und der Stärke, den 
Geist der Frömmigkeit und der 
Gottesfurcht. Durch Christus, 
unseren Herrn." Aus dieser 
Fülle der Geistgaben hat die 
Tradition der Kirche vor allem 

entfaltet, dass durch die Fir-
mung "der Heilige Geist zur 
Stärkung gegeben wird..., da-
mit der Christ mit Mut Christi 
Namen bekenne" (DS 1319; 
NR 554). Der Heilige Geist 
macht den Gefirmten voll-
kommener Jesus Christus ähn-
lich und stärkt ihn, für Jesus 
Christus Zeugnis abzulegen 
zur Auferbauung seines Leibes 
in Glaube, Hoffnung und Lie-
be. So ist die Firmung Entfal-
tung, Bestärkung und Fülle des 
schon bei der Taufe geschenk-
ten Heiligen Geistes, verbun-
den mit der Sendung zu ver-
antwortlichem Einsatz in der 
Kirche zum Dienst an den 
Menschen.  
Der erstberufene Spender der 
Firmung ist der Bischof (vgl. 
LG 26). Die Spendung durch 
den Bischof, der die Fülle des 
Amtes in der Kirche innehat, 
verdeutlicht auch die engere 
Verbindung des Gefirmten mit 
der Kirche und die Verantwor-
tung, die der Gefirmte durch 
das Zeugnis für Jesus Christus 
in der Kirche und für die Kir-
che übernimmt. Wenn der Bi-
schof wegen der Größe der 
Diözese nicht häufig genug in 
einzelne Pfarreien kommen 
kann, kann auch ein vom Bi-
schof beauftragter Priester, in 
der Regel ein engerer Mitar-
beiter des Bischofs, in der 
Verantwortung für die Diözese 
und die Weltkirche die Fir-
mung spenden. Bei Lebensge-
fahr eines noch nicht gefirmten 
Getauften ist der Pfarrer und 
sogar jeder Priester zur Spen-
dung der Firmung bevollmäch-
tigt und verpflichtet. Dasselbe 
gilt für einen Priester, der je-
manden, der dem Kindesalter 
entwachsen ist, tauft oder als 
bereits Getauften in die volle 

Gemeinschaft der katholischen 
Kirche aufnimmt.  
 
Lange Zeit hat die Firmung nur 
eine geringe Rolle im Be-
wusstsein der Christen ge-
spielt. In jüngster Zeit gibt es 
Bemühungen um eine eigene 
Firmpastoral. Die Gemeinsa-
me Synode hat dazu wichtige 
Anstöße gegeben. Die Firm-
vorbereitung ist Aufgabe der 
gesamten Gemeinde. Sie soll 
im Zusammenhang mit der 
Katechese in kleineren Grup-
pen gehalten und durch ge-
meinsame Erlebnisse und Ak-
tionen (Einkehrtage, Wochen-
endfahrten, soziale Aufgaben 
u. a.) unterstützt werden. Dabei 
ist die Mitarbeit von geeigne-
ten Laien hilfreich; die Eltern 
und die Firmpaten (möglichst 
dieselben wie die Taufpaten) 
sollen dabei mitwirken. Es ist 
darauf zu achten, dass sich am 
Ende der Vorbereitung jeder 
Firmbewerber bewusst und 
freiwillig selbst zur Firmung 
anmeldet. Die Feier der Fir-
mung soll in einem festlichen 
eucharistischen Gottesdienst 
der ganzen Gemeinde gesche-
hen. Dabei wiederholen und 
bekräftigen die Firmlinge vor 
der gesamten Gemeinde ihr 
Taufbekenntnis. Der die Spen-
dung der Firmung abschlie-
ßende Friedensgruß bringt die 
engere Verbindung des Ge-
firmten mit der Kirche zum 
Ausdruck. Deshalb sollen die 
Gefirmten durch Jugendgrup-
pen u. a. lebendig in das Leben 
der Gemeinde einbezogen 
werden. Die Übernahme von 
Laiendiensten in der Gemeinde 
soll den Gefirmten, die durch 
die Firmung voll in die Kirche 
eingegliedert sind, vorbehalten 
bleiben (Gem. Synode, 
Schwerpunkte heutiger Sakra-



mentenpastoral B.1.2.6). Eine 
besondere Frage ist das Firm-
alter. Es handelt sich hier we-
niger um ein dogmatisches 
Problem als um eine pastorale 
Ermessensfrage. In den ersten 
Jahrhunderten wurde die Fir-
mung unmittelbar nach der 
Taufe gespendet. In der Ost-
kirche ist dies bis heute so 
geblieben. Auch in der lateini-
schen Kirche des Westens bil-
den bei der Erwachsenentaufe 
Taufe, Firmung und erstmalige 
Zulassung zur Eucharistie eine 
Einheit. Bei der Kindertaufe 
wird die Firmung jedoch auf 
ein späteres Alter verschoben, 
nach der kirchenrechtlichen 
Ordnung bis zum Unterschei-
dungsalter.  
Entsprechend wollen heute 
manche auch bei uns die alte 
Reihenfolge Taufe - Firmung - 

Eucharistie wieder herstellen 
und treten deshalb für ein 
Firmafter von etwa sieben Jah-
ren ein. Andere treten dafür 
ein, die Firmung jungen Er-
wachsenen zu spenden, also in 
einem Alter, da sie sich eigen-
ständig und endgültig für Jesus 
Christus und die Kirche ent-
scheiden können.  
 
Es gibt aber auch gute Gründe 
für die gegenwärtige bei uns 
gültige Praxis, die Firmung 
etwa im 12. Lebensjahr zu 
spenden. Dazu sagt die Ge-
meinsame Synode: In diesem 
Alter kann das Kind bereits 
manches von der Bedeutung 
der Firmung erkennen und 
verwirklichen und deshalb 
sinnvoll um dieses Sakrament 
bitten. Es beginnt, sich aus der 
kindlichen Welt und dem 

kindgemäßen Glauben heraus-
zulösen und geht die ersten 
Schritte eines bewussten Glau-
bens. In seiner Weise kann und 
muss es bereits Zeuge für Jesus 
Christus sein. Das Hauptgebot 
der Gottes- und Nächstenliebe 
kann es in seinem Bereich als 
Verpflichtung annehmen und 
befolgen. In diesem Alter kann 
es über Jugend- und Ministran-
tengruppen in seiner Weise 
bereits aktiv am Leben der 
Gemeinde teilnehmen. Die 
wichtigste Form der Teilnahme 
ist die Mitfeier der Eucharistie. 
Durch sie findet die Eingliede-
rung in die Kirche ihren Ab-
schluss und ihren Höhepunkt.  
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